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3. Änderung des Bebauungsplanes Nr. 8 "Am Brunnen

Sehr geehrte Damen und Herren,

wir beziehen uns auf Ihre o.g. Maßnahme und teilen Ihnen hierzu mit, dass von uns 
verwaltete Versorgungsanlagen der nachstehend aufgeführten Eigentümer bzw. Betreiber 
von der geplanten Maßnahme nicht betroffen werden:
• OGE (Open Grid Europe GmbH), Essen
• Kokereigasnetz Ruhr GmbH, Essen
• Ferngas Netzgesellschaft mbH (FG), Netzgebiet Nordbayern, Schwaig bei Nürnberg
• Mittel-Europäische Gasleitungsgesellschaft mbH (MEGAL), Essen
• Mittelrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH (METG), Essen
• Nordrheinische Erdgastransportleitungsgesellschaft mbH & Co. KG (NETG), Dortmund
• Trans Europa Naturgas Pipeline GmbH (TENP), Essen

Maßgeblich für unsere Auskunft ist der im Übersichtsplan markierte Bereich.
Dort dargestellte Leitungsverläufe dienen nur zur groben Übersicht.

Achtung: Eine Ausdehnung oder Erweiterung des Projektbereichs bedarf immer einer 
erneuten Abstimmung mit uns.

Mit freundlichen Grüßen
PLEdoc GmbH

-Dieses Schreiben ist ohne Unterschrift gültig-

Anlage(n)
Übersichtskarte (© NavLog/GeoBasis-DE / BKG 2020 / geoGLIS OHG (p) by Intergraph)
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Datenschutzhinweis:

Im Rahmen der Netzauskunft, werden die von Ihnen angegebenen personenbezogenen Daten zum Zweck der Bearbeitung 
Ihres Anliegens und zur Kontaktaufnahme mit Ihnen verarbeitet. Rechtsgrundlage der Verarbeitung ist Art. 6 Abs. 1 lit. c 
DSGVO. Die Aufbewahrungs- bzw. Löschungsfrist beträgt 10 Jahre, sofern nicht bei einer von uns jährlich durchgeführten 
Überprüfung ein Zweckfortfall der Aufbewahrung festgestellt wird.

Sie haben das Recht auf Auskunft, Berichtigung, Löschung oder Einschränkung und Übertragbarkeit der Sie betreffenden 
personenbezogenen Daten. Zudem haben Sie das Recht auf Widerspruch gegen die Verarbeitung Ihrer personenbezogenen 
Daten.
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sowie zu dort vorliegenden weiteren Informationen bzgl. bergschadens-

relevanter Fragestellungen Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben. 

Möglicherweise liegen dem Feldeseigentümer / Bergwerksunternehmer 

auch Informationen zu Bergbau in dem betreffenden Bereich vor, der 

hier nicht bekannt ist. Insbesondere sollte dem Feldeseigentümer / 

Bergwerksunternehmer dabei auch Gelegenheit gegeben werden, sich 

zum Erfordernis von Anpassungs- oder Sicherungsmaßnahmen zur 

Vermeidung von Bergschäden zu äußern. Diese Fragestellung ist 

grundsätzlich privatrechtlich zwischen Grundeigentümer / Vorhabens-

träger und Bergwerksunternehmer / Feldeseigentümer zu regeln. 

 

Ausweislich der derzeit hier vorliegenden Unterlagen ist im Bereich des 

Planvorhabens kein Abbau von Mineralien dokumentiert. Danach ist mit 

bergbaulichen Einwirkungen nicht zu rechnen. 

 

Des Weiteren weise ich darauf hin, dass sich die in Rede stehende Vor-

habens-/ Planfläche in einem Randbereich befindet, in dem möglicher-

weise verkarstungs- bzw. auslaugungsfähiges Gestein vorhanden ist. 

Wegen damit gegebenenfalls verbundener Gefährdungen empfehle ich 

Ihnen, soweit nicht bereits geschehen, den Geologischen Dienst NRW - 

Landesbetrieb, De-Greiff-Straße 195 in 47803 Krefeld, um Stellung-

nahme zu bitten. 

 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen jederzeit gerne zur Verfügung. 

 

Bearbeitungshinweis: 

Diese Stellungnahme wurde bezüglich der bergbaulichen Verhältnisse 

auf Grundlage des aktuellen Kenntnisstandes erarbeitet. Die Bezirksre-

gierung Arnsberg hat die zugrunde liegenden Daten mit der zur Erfül-

lung ihrer öffentlichen Aufgaben erforderlichen Sorgfalt erhoben und 

zusammengestellt. Die fortschreitende Auswertung und Überprüfung der 
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vorhandenen Unterlagen sowie neue Erkenntnisse können zur Folge 

haben, dass es im Zeitverlauf zu abweichenden Informationsgrundlagen 

auch in Bezug auf den hier geprüften Vorhabens- oder Planbereich 

kommt. Eine Gewähr für die Richtigkeit, Vollständigkeit und Genauigkeit 

der Daten kann insoweit nicht übernommen werden. Soweit Sie als be-

rechtigte öffentliche Stelle Zugang zur Behördenversion des Fachinfor-

mationssystems „Gefährdungspotenziale des Untergrundes in NRW“ 

(FIS GDU) besitzen, haben Sie hierdurch die Möglichkeit, den jeweils 

aktuellen Stand der hiesigen Erkenntnisse zur bergbaulichen Situation 

zu überprüfen. Details über die Zugangs- und Informationsmöglichkeiten 

dieses Auskunftssystems finden Sie auf der Homepage der Bezirksre-

gierung Arnsberg (www.bra.nrw.de) mithilfe des Suchbegriffs „Behörden-

version GDU“. Dort wird auch die Möglichkeit erläutert, die Daten neben 

der Anwendung ebenfalls als Web Map Service (WMS) sowie als Web 

Feature Service (WFS) zu nutzen. 

 

Mit freundlichen Grüßen und Glückauf 

Im Auftrag: 

gez.: Habicht 








